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Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2020
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssat-
zung zu erlassen, 
1.
wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits 
ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher nega-
tiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener 
negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 
Absatz 4 bleibt unberührt,
2.
im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzel-
nen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen 
Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Aus-
zahlungen,
3.
bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaß-
nahmen geleistet werden sollen,
4.
Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen 
und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

Beschlussvorlage:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt gemäß § 48 KV M-V die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2020 ein-
schließlich der Anlagen. Die Mittel der Infrastrukturpauschale sollen eingesetzt werden für…

Finanzielle Auswirkungen:
Werden im Vorbericht erläutert. 

Anlagen:
Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohenkirchen für 
das Haushaltsjahr 2020 
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